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 Ausgleichsleistungen im Bereich der Schülerbeförderung

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Ausgleichsleistungen  für  die  Beförderung  von  Schülern  im  öffentlichen  Per-
 sonennahverkehr  nach  §  45a  des  Personenbeförderungsgesetzes  (PBefG)  sind
 insbesondere  im  ländlichen  Raum,  wo  der  Schülerverkehr  den  Hauptteil  der
 Fahrgäste  ausmacht,  wichtige  Einnahmequellen  für  die  Anbieter  öffentlicher
 Verkehrsleistungen,  die  daher  erheblichen  Einfluss  auf  Fahrplan-  und  Preis-
 gestaltung  der  Anbieter  haben.  Bei  der  Preisgestaltung  soll  ein  Spannungsver-
 hältnis  eingehalten  werden.  Schülerzeitkarten  sollen  etwa  drei  Viertel  einer
 Erwachsenenzeitkarte  kosten.  Der  Ausgleich  für  den  Unternehmer  errechnet
 sich  aus  der  Hälfte  des  Unterschiedes  zwischen  Sollkosten  und  Fahrkarten-
 erlös.  Die  Sollkosten  werden  nach  einem  festgelegten  Verfahren  errechnet  und
 liegen  in  der  Regel  über  den  tatsächlichen  Kosten.  Da  die  Sollkosten  auch
 höher  liegen  als  die  Einnahmen  einer  Erwachsenenzeitkarte,  erhalten  Unter-
 nehmer  pro  Schüler  mehr  Einnahmen  als  pro  Erwachsenem.  Das  führt  dazu,
 dass  dort,  wo  Schüler  in  der  Überzahl  bei  den  Fahrgästen  sind,  das  Fahrtenan-
 gebot  auf  sie  optimiert  wird.  Andere  Fahrgastgruppen  und  Fahrgastzwecke
 werden  weiter  zurückgedrängt.  Die  Ausgleichsleistungen  für  die  Beförderung
 von  Schülern  sind  einer  von  vielen  Finanzierungspfaden  des  öffentlichen  Per-
 sonennahverkehrs.  Seit  Einführung  des  Ausgleichs  hat  sich  die  Praxis  der
 Ausgleichsgewährung  vom  ursprünglich  mit  der  Gewährung  verbundenen
 Zweck  zumindest  teilweise  entfernt.  Ziel  von  Ausgleichsleistungen  soll  sein,
 mehr  Fahrgäste  zu  gewinnen.  In  der  Realität  hat  die  Art  der  Ausgleichsgewäh-
 rung  aber  dazu  geführt,  dass  nicht  immer  die  Fahrgastzahl  optimiert  wurde,
 sondern  der  Zugriff  auf  Ausgleichsleistungen.  Dies  kann  man  unter  anderem
 an  der  laufwegverlängernden  Liniengestaltung  feststellen.  Dass  die  Aus-
 gleichsgewährung  überarbeitungsbedürftig  ist,  zeigt  die  teilweise  Neuordnung
 der  Finanzierungswege  im  ÖPNV-Gesetz  Brandenburgs.  Der  Freistaat  Bayern
 plant  für  das  Jahr  2008  eine  Reform  mit  der  Zielsetzung,  das  Abrechnungs-
 system einfacher und transparenter zu gestalten.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadt-
 entwicklung vom 16.  Januar 2007 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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1.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  das  Ergebnis  der  Untersuchung
 „Finanzhilfen  für  den  öffentlichen  Straßenpersonenverkehr:  Eine  Erfolgs-
 kontrolle  für  die  Bundesrepublik  Deutschland“,  die  nachgewiesen  hat,  dass
 die  Erhöhung  der  Ausgleichsleistungen  gemäß  §  45a  PBefG  einen  preis-
 senkenden  Effekt  hat,  da  die  Ausgleichsleistung  wegen  des  Spannungsver-
 hältnisses  zwischen  Schüler-  und  Vollzahlerzeitfahrausweisen  Auswirkun-
 gen auf das gesamte Preisniveau hat?

 Bei  der  genannten  Untersuchung  handelt  es  sich  offenbar  um  eine  im  Jahr  1998
 an  der  Universität  zu  Köln  vorgelegte  Dissertation  des  Autors  Stefan  Hinrichs.
 Nach  Auffassung  des  Autors  haben  die  Ausgleichszahlungen  nach  §  45a  Perso-
 nenbeförderungsgesetz  (PBefG)  generell  einen  preissenkenden  Effekt,  weil  die
 gesetzlichen  Berechnungsvorgaben  den  Anreiz  der  Verkehrsunternehmen  min-
 derten, Preiserhöhungen im Bereich des Ausbildungsverkehrs vorzunehmen.

 Die  Bundesregierung  hält  diese  Auffassung  für  unzutreffend.  Zwar  führt  eine
 Anhebung  der  Tarife  zu  höheren  Einnahmen  und  hierdurch  auch  zu  einer  Min-
 derung  der  Ausgleichszahlungen.  Gleichwohl  wird  im  Ergebnis  eine  Verbesse-
 rung  der  Einnahmensituation  erzielt.  Die  Auffassung  des  Autors  wird  auch
 nicht durch die tatsächliche Entwicklung belegt.

 2.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  das  Ergebnis  der  gleichen  Untersu-
 chung,  die  nachgewiesen  hat,  dass  die  Senkung  der  Ausgleichsleistungen
 gemäß  §  45a  PBefG  einen  preissteigernden  Effekt  hat,  da  die  Ausgleichs-
 leistung  wegen  des  Spannungsverhältnisses  zwischen  Schüler-  und  Voll-
 zahlerzeitfahrausweisen Auswirkungen auf das gesamte Preisniveau hat?

 Der  Autor  der  in  Frage  1  genannten  Untersuchung  schlägt  vor,  den  50-prozenti-
 gen  Ausgleichssatz  bundeseinheitlich  zu  senken.  Dies  würde  nach  seiner
 Auffassung  dazu  führen,  dass  die  Verkehrsunternehmen  das  Preisniveau  im
 Ausbildungsverkehr  und  wegen  des  bestehenden  Spannungsverhältnisses  das
 gesamte Tarifniveau erhöhen würden.

 Nach  Auffassung  der  Bundesregierung  ist  diese  Aussage  in  ihrer  Allgemeinheit
 nicht  zutreffend.  Eine  Verringerung  der  Ausgleichszahlungen  kann  zu  unter-
 schiedlichen  Reaktionen  der  Verkehrsunternehmen  führen.  Möglich  wären
 zum  Beispiel  auch  Kosteneinsparungen  und  in  diesem  Zusammenhang  (un-
 erwünschte) Einschränkungen des Verkehrsangebotes.

 3.  Wie  hat  sich  der  Anteil  der  Ausgleichsleistungen  gemäß  §  45a  PBefG  an
 den  realen  Gesamteinnahmen  des  Linienverkehrs  bundesweit  und  in  den
 einzelnen  Bundesländern  prozentual  und  absolut  seit  Einführung  des  Aus-
 gleichstatbestandes entwickelt?

 Es  wird  auf  Anlage  1  verwiesen.  Ausgewiesen  ist  der  Anteil  der  Ausgleichs-
 zahlungen  am  Gesamtumsatz.  Weitere  Differenzierungen  –  Anteil  an  den  Ge-
 samteinnahmen  des  Linienverkehrs  und  Entwicklung  in  den  Ländern  –  sind
 zurzeit  nicht  verfügbar.  Seit  dem  Jahr  2003  werden  die  Ausgleichszahlungen
 nicht mehr gesondert erfasst.
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4.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  von  Ausgleichs-
 leistungen  gemäß  §  45a  PBefG  falsche  Anreize  ausgehen,  weil  der  Aus-
 gleichsbetrag  gemäß  §  45a  PBefG  die  durch  eine  Preiserhöhung  erwirt-
 schafteten Mehreinnahmen um die Hälfte senkt?

 Die  Bundesregierung  hält  diese  Auffassung  für  nicht  zutreffend.  Auf  die  Ant-
 wort zu Frage  1 wird verwiesen.

 5.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  Verkehrsunter-
 nehmen  eher  geneigt  sein  könnten,  ihren  Umsatz  durch  das  Ausschöpfen
 von  Ausgleichsleistungen  bzw.  mit  dem  Drehen  an  den  Stellschrauben  des
 Schülerbeförderungsausgleichs  zu  erwirtschaften,  als  kostendeckendere
 Preise  zu  verlangen  oder  andere  kostendeckungsgradsteigernde  Maß-
 nahmen zu ergreifen?

 Die  Bundesregierung  hält  diese  Auffassung  für  nicht  zutreffend.  Die  Unter-
 nehmen  sind  nach  §  45a  Abs.  1  PBefG  verpflichtet,  ihre  Tarife  im  Ausbil-
 dungsverkehr  an  die  Ertrags-  und  Kostenlage  anzupassen.  In  der  Regel  werden
 die  Verkehrsunternehmen  aber  schon  aus  eigenem  Interesse  alle  notwendigen
 Maßnahmen  ergreifen,  um  zu  einem  möglichst  hohen  Kostendeckungsgrad  zu
 gelangen (siehe auch Antwort zu Frage  1).

 6.  Welche  Sollkostensätze  wenden  die  einzelnen  Bundesländer  beim  Aus-
 gleich gemäß §  45a PBefG an?

 Es wird auf Anlage  2 verwiesen.

 7.  Wie  erklärt  sich  die  Bundesregierung  die  unterschiedliche  Höhe  der  Soll-
 kostensätze in den einzelnen Bundesländern?

 Die  Sollkostensätze  werden  von  den  Ländern  nach  den  Durchschnittswerten
 repräsentativer  Unternehmen  unter  Berücksichtigung  der  regionalen  Verhält-
 nisse  festgelegt  (vgl.  §  45a  Abs.  2  Satz  2  PBefG).  Die  Verordnungsermächti-
 gung  räumt  den  Ländern  ein  weites  normgeberisches  Ermessen  ein,  mit  dem
 Vereinfachungen,  Typisierungen  und  Pauschalierungen  bei  der  Festlegung  der
 Kostensätze  ermöglicht  werden  und  auch  beabsichtigt  sind.  Ferner  variieren
 zum  Beispiel  die  Personalkosten  innerhalb  des  Bundesgebietes  erheblich.  Hier-
 durch  kommt  es  naturgemäß  zu  unterschiedlichen  Definitionen  der  Sollkosten-
 gruppen  und  unterschiedlichen  Kostensätzen  für  die  jeweils  betroffenen  Unter-
 nehmen.

 8.  Sind  der  Bundesregierung  neben  dem  Bericht  des  Bayerischen  Obersten
 Rechnungshofes  aus  dem  Jahr  1999,  in  dem  Überförderungen  im  Bereich
 des  §  45a  PBefG  um  das  bis  zu  Dreizehnfache  ermittelt  wurden,  weitere
 Berichte  von  Landesrechnungshöfen  zur  Ausgleichspraxis  der  Länder  im
 Bereich des §  45a PBefG mit welchen Ergebnissen bekannt?

 Der  Bundesregierung  ist  dieser  Bericht  nicht  bekannt.  Sie  hat  auch  keine
 Kenntnis über andere Berichte von Landesrechnungshöfen.
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9.  Wie  steht  die  Bundesregierung  zur  Einführung  einer  Rückholklausel  für
 den  im  SGB  IX  geregelten  Ausgleich  für  die  Beförderung  von  Schwer-
 behinderten  analog  zu  der  im  Gesetzentwurf  zur  Änderung  des  Personen-
 beförderungsgesetzes  und  des  Allgemeinen  Eisenbahngesetzes  (AEG)
 (Bundestagsdrucksache  16/1039)  vorgesehenen  Rückholklausel  im  PBefG
 und AEG?

 Die  genannte  Rückholklausel  wurde  vom  Deutschen  Bundestag  mit  dem  Gesetz
 zur  Änderung  personenbeförderungsrechtlicher  Vorschriften  vom  14.  August  2006
 (BGBl.  I  S.  1962)  in  das  PBefG  und  das  Allgemeine  Eisenbahngesetz  (AEG)
 eingefügt.  Die  Voraussetzungen,  die  Grundlage  für  diese  Regelungen  waren,  lie-
 gen  im  Bereich  der  unentgeltlichen  Beförderung  schwerbehinderter  Menschen
 im  öffentlichen  Personenverkehr  nicht  vor.  Insbesondere  wird  der  Ausgleich
 für  die  Beförderung  von  Schwerbehinderten  nach  Sozialgesetzbuch  IX
 (SGB  IX)  anders  als  nach  dem  Personenbeförderungsgesetz  auch  vom  Bund
 finanziert,  sodass  hier  die  Finanzierungsverantwortung  nicht  allein  bei  den
 Ländern liegt.

 10.  Wie  steht  die  Bundesregierung  zu  dem  Vorschlag,  auf  die  gesonderte
 Ausgleichszahlung  gemäß  §  45a  PBefG  zugunsten  einer  Abgeltung  über
 Verkehrsverträge  zwischen  Aufgabenträgern  und  den  Verkehrsunter-
 nehmen  zu  verzichten,  die  dadurch  entstehenden  Einsparungen  der  Län-
 der  durch  Verschiebung  des  Umsatzsteueranteils  zwischen  Ländern  und
 dem  Bund  zu  kompensieren  und  die  erhöhten  Ausgaben  der  Aufgaben-
 träger  über  eine  Erhöhung  der  an  die  Aufgabenträger  weiterzureichenden
 Regionalisierungsmittel auszugleichen?

 Für  die  Bemessung  des  Ausgleichsanspruchs  ist  nicht  die  Form  des  Verwal-
 tungshandelns  (Bescheid  oder  Vertrag)  maßgeblich,  sondern  welche  Berech-
 nungsparameter  festgelegt  werden.  Insoweit  ist  offen,  ob  eine  Abgeltung  durch
 Verkehrsverträge  tatsächlich  zu  Einsparungen  führt.  Im  Übrigen  weist  die  Bun-
 desregierung  darauf  hin,  dass  der  Bund  seit  dem  1.  Januar  2007  wegen  des  in
 der  Antwort  zu  Frage  9  genannten  Änderungsgesetzes  keine  Kompetenz  mehr
 besitzt, §  45a PBefG zu ändern.

 11.  Welche  Bundesländer  haben  nach  Kenntnis  der  Bundesregierung  von  der
 Möglichkeit,  die  Zahl  der  schulnotwendigen  Tage  zu  senken,  in  welchem
 Umfang Gebrauch gemacht?

 Es wird auf Anlage  3 verwiesen.

 12.  In  welchem  Umfang  fand  eine  Evaluation  der  Ausgleichsgewährung  im
 Bereich der Schülerbeförderung seitens des Bundes statt?

 13.  Welche Ergebnisse hatte diese Evaluation?

 Die  Fragen  12  und  13  werden  wegen  ihres  Sachzusammenhangs  gemeinsam
 beantwortet.

 Eine  Evaluation  im  Sinne  einer  wissenschaftlichen  Untersuchung  ist  seitens  des
 Bundes bisher nicht durchgeführt worden.
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Anlage  1
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Anlage 2
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Anlage 2  (Fortsetzung)
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Anlage 2  (Fortsetzung)
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Anlage 2  (Fortsetzung)
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Anlage 3
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Anlage 3  (Fortsetzung)
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